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öffentliche Sitzung 
 
Betrifft: 
Änderung der Ordnung der Stadt Gladbeck über die Erhebung von Entgelten für den 
Besuch der Musikschule der Stadt Gladbeck vom 12.12.1997 
 
Begründung: 
(ggf. zusätzlich) 
 
Kommunen sind gehalten, die Entgelte für Angebote und Leistungen regelmäßig den stei-
genden Aufwendungen und Kosten anzupassen - zumal in Zeiten anhaltend vorläufiger 
Haushaltswirtschaft -. 
 
In diesem Sinne ist auch eine Anpassung der Musikschul-Entgelte geboten, um einer wei-
teren Steigerung des Zuschussbedarfs der Musikschule entgegenzuwirken. 
 
Vorgeschlagen wird eine Erhöhung der Tarife zum 01.01.2005 um durchschnittlich 1,3 %.  
 
Die vorgeschlagene Anpassung der Entgeltsätze im Vergleich mit den z.Z. und davor gel-
tenden ergibt sich aus der beigefügten Übersicht (Anlage 1). 
 
Durch die vorgeschlagene Entgelterhöhung könnten Mehreinnahmen von ca. 5.000 € er-
reicht werden (Anlage 2). 
 
Neu aufgenommen in die Entgeltordnung sind die Angebote Klassenmusizieren mit Blä-
sern und Klassenmusizieren mit Streichern. Beide Angebote sind bereits als mehrjähriges 
Projekt in Kooperation mit der Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule (Bläsern) und mit dem 
Heisenberg-Gymnasium (Streicher) erfolgreich erprobt. Die Erfahrungen sind durchweg 
positiv, weshalb diese Unterrichtseinheiten in die Entgeltordnung der Musikschule dauer-
haft aufgenommen werden sollen. Wegen der Koppelung der Unterrichtsangebote an die 
Klassenbildung sollen die Entgelte auf das Schuljahr der allgemeinbildenden Schulen 
ausgerichtet werden. Die auch für diese Angebote im Übergang vom Projekt als regelmä-
ßiges Angebot der Musikschule vorgesehene Anpassung der Entgelte soll daher zum 
01.08.2005 erfolgen. 
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Die vorgeschlagene Ordnung zur Änderung der Ordnung der Stadt Gladbeck über die Er-
hebung von Entgelten für den Besuch der Musikschule der Stadt Gladbeck ist der Anlage 
3 zu entnehmen.  
 
 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
keine  
  
folgende x 
 
 
Einnahme (€) VwHH VmHH  Ausgabe (€) VwHH VmHH 
       
einmalig    einmalig   
Jährlich Mehr-
einnahme bei 
Hhst. 
1.33300.000.110
000 
 

5.000 €   jährlich   

       
darin enthalten:    darin enthalten:   
Zuschüsse    Personalkosten   
Beiträge Dritter 5.000 €   Unterhaltungs-    

 und Betriebskosten    
 Finanzierungskosten   

 
 
Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 
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Beschlussentwurf: 
 
Die als Anlage 3 beigefügte Ordnung zur Änderung der Ordnung der Stadt Gladbeck über 
die Erhebung von Entgelten für den Besuch der Musikschule der Stadt Gladbeck vom 
12.12.1997 wird beschlossen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Der Bürgermeister 

 
 
 
 

 -Roland - 
 
 
In der Sitzung des 
¤  _________________-Ausschusses 
¤  Rates 
¤  Haupt- und Finanzausschusses 
 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 
 
 


